
 

 

Praxisintegrierte duale Studiengänge bei Bund und Kommunen 

Tarifvertrag für Studierende im dualen 
Hebammenstudium unterschrieben 

01. April 2022

Impressum: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di, Paula-Thiede-Ufer 10, 
10179 Berlin, Verantwortlich: Christine Behle; Bearbeitung: Oliver Bandosz, Angela Schultjan | W-3774-117-0322 

@_verdi 
#unverzichtbar facebook.com/verdi 

@verdi 
OfficialBot wirsindverdi 

Es ist geschafft. 
Mit der Unterschrift unter den Tarifver-
trag ist die letzte Etappe der Tarifver-
handlungen abgeschlossen. Nun geht 
es an die Umsetzung des Tarifergeb-
nisses für die Studierenden im dualen 
Hebammenstudium. 
 
Die Regelungen kurz im Überblick: 
 
Rückwirkend ab 1. Januar 2022 be-
trägt das Studienentgelt 1.490 Euro 
und ab 1. April 2022 dann 1.515 Euro. 
 
Ab 1. Januar 2022 werden die Fahrt-
kosten bei Studienmaßnahmen außer-
halb der verantwortlichen Praxisein-
richtung von dieser übernommen. Es 
besteht die Möglichkeit vermögens-
wirksame Leistungen in Höhe von 

13,29 Euro in Anspruch zu nehmen. 
Die verantwortliche Praxiseinrichtung 
übernimmt die Kosten der Familien-
heimfahrten. Es gibt Zuschläge für 
Samstags-, Sonntagsarbeit, Nachtar-
beit, Arbeit an Feiertagen und Vorfest-
tagen, Wechselschicht- oder Schichtar-
beit. Die Studierenden werden in die 
attraktive betriebliche Altersversor-
gung des öffentlichen Dienstes einbe-
zogen. 
 
Die Übernahme der Studienkosten 
können die Studierenden mit der ver-
antwortlichen Praxiseinrichtung indivi-
duell vereinbaren, eventuell mit einer 
Regelung zur Übernahme nach dem 
Studium. 
 
 

Dies alles hat ver.di im Tarifvertrag für 
Studierende in einem dualen Hebam-
menstudium im öffentlichen Dienst 
(TVHöD) durchgesetzt. Der Tarifvertrag 
steht auf: Tarifvertrag öffentlicher 
Dienst (TVöD) - ver.di (verdi.de). 
 
Für wen gilt der Tarifvertrag? 
 
Unmittelbar und zwingend gilt der Ta-
rifvertrag rückwirkend zum 1. Januar 
für ver.di-Mitglieder, die Studierende 
nach dem Gesetz über das Studium 
und den Beruf von Hebammen (HebG) 
bei einem kommunalen Krankenhaus 
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als verantwortlicher Praxiseinrichtung 
sind, das an den Tarifvertrag des öf-
fentlichen Dienstes gebunden ist. Es 
kommt für ver.di-Mitglieder nicht 
mehr darauf an, was bisher in ihrem 
Studienvertrag geregelt ist. Für alle an-
deren gilt weiterhin ihr Studienvertrag. 
 

ver.di-Mitglieder sind gut dran. 
Die verantwortliche Praxiseinrichtung 
ist verpflichtet, den Tarifvertrag zügig 
nach der Unterschrift umzusetzen und 
entgangenes Entgelt nachzuzahlen. 
Und wenn es Fragen dazu gibt, helfen 
Euch unsere ver.di Zentren gerne wei-
ter. Meldet Euch bitte rechtzeitig; An-
sprüche müssen innerhalb von sechs 
Monaten in Textform geltend gemacht 
werden. Und auch hier helfen Euch 
unsere Teams von Recht und Beratung 
in den ver.di Zentren gerne weiter. 
 

Macht ver.di noch stärker und or-
ganisiert euch. Das ist die beste 
Garantie für eine sichere existenti-
elle Grundlage in der Zukunft.  

Jetzt ver.di-Mitglied werden! 

 
 

 
 
      Das ist ein guter Einstieg und ein 
Erfolg für die Student:innen der Heb-
ammenwissenschaft. Und es geht 
bald weiter. Die nächste Entgelt-
runde für die Kommunen steht vor 
der Tür. Wir beginnen schon jetzt mit 
den Vorbereitungen. Zum 31.12.2022 
ist auch das Studienentgelt für Stu-
dierende im dualen Hebammenstu-
dium kündbar. Von unserer Durch-
setzungskraft ist es abhängig, mit 
welchem Ergebnis wir die Tarifrunde 
2023 beenden. Alle sind gefragt. Alle 
Studierenden können ihren Beitrag 
als ver.di-Mitglied dazu leisten. 

Oliver Bandosz 
ver.di-Verhandlungsführer 

 
Veronika Bujny 
Hebamme und ver.di-Mitglied 

      Mit diesem Abschluss haben  
die Student:innen der Hebammen-
wissenschaft viel erreicht. Für ver.di 
Mitglieder besteht ein Rechtsan-
spruch auf diese Leistungen.  

Gemeinsam sind wir stark. 


